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BUNDESMINISTERIUM 
FüR WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG 

W- :jgjJ, 
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An die 

Kanzlei des Präsidenten 
des Nationalrates 

Parlament 

1010 l'l! i e n 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage 

Nr.328/J-NR/72, die die Abgeordneten Dr.Blenk und Ge­

nossen am 14.M~irz 1972 an mich richteten v beehre ich 

mich wie folgt zu beantworten~ 

ad 1 und 2) nie Einführung eines Gegen-

standes "80zia1- und ~'ürtschaftskunde" an Höheren Schulen 

ist eine Angelegenheit, die primiir vom Bundesministerium 

für Unterricht und Kunst zu prüfen ist. GesorMche zwischen 

diesem und dem Bundesministerium fHr ~Vissenschaft und For­

schung sind erst dann sinnvoll, wenn eine Klärung der An­

gelegenheit i~ Bereiche der höheren Schulen eingetreten 

ist. 

Seit der En"'eiterung der Geschichte um die 

Sozialkunde und der Geographie um die Wirtschaftskunde 

werden ieweils im Zuge der einzelnen Lehrolanarheiten in 

Zusarnm,enarbei t mi t den Vertretp.rn der Hochschulen die 

Konkretisierung der Bildunqsaufqaben vorgenommen und die 

Lehrsterffgehiete erstellt. lUlerdJ ngs ist fes tzuhal ten, 

daß in dem entsprechenden über Emofehlung der Schulreform­

kommission eingesetzten Arheitskreis des Bundesministeriums 

für Unterricht und Kunst. die j<1i tgliec1er des Arbe! tskreises r 

dem Vertreter der Hochschulen und der allgemeinbildenden 

höheren Schulen angehören, hinsichtlich der Schaffunq'eines 
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eigenen Faches "Soz1a1- und Wirtschaftskunde" (Politische 

Bildung) geteilter Auffassung waren. Es ist in diesem 

Zusam..menhang auch festzul1alten, daß von ",rei·teren Seiten, 

insbesondere auch seitens zahLreicher Studenten- und 

Lehrervertreter, wieder~olt der Wunsch ge~ußert wurde, 

hinsichtlich einer eventuellen Einführung eines eigenen 

Unterrichtsgegenstandes und einer eigenen Studienriehtung 

fUr das Lehramt "Sozialkunde und Nirtschaftskunde" sehr 

vorsieh tier vorzuqehem" 

Im Rahmen des Studiengesetzes üher die 

geistes,\h!issensehaft1ichen un(i natunrissenschaftlichen Studien 

wurde auch für das Lehramt an haheren Schulen eine Studien-

richtung "502ia1- und lVirtschaftskunde" g,,=~:-;chaffen. Die 

Realisierung dieser Studienrtchtung ist allerdings vom 

Fortschreiten der Arheiten im Rahmen der Neuqestaltung 

der LehrDl~ne für die allgerneinbildcnJen h5heren S ~n 

abh~ngig. Diese Arb0iten stehen, wie '1ereits ohen ausgefOhrt 

zur Reform c1c-!r AHS~C{t)e)~stuf:e. Bezü;:;1ich des konkreten 

Anliegens, n~mlich im Rahmen der Schulversuche auch 

F2ches "Sozial- \.ind 

'dirtscha:f:'C:3kunde (Poli.t.ische B:LlClun(1)" zu r!rüfen fist. 

bereits seit einiger Zeit ein enaer Kontakt mit Einrichtungen 
, . 

der Hochschule hergestell t! insbesonder{~rrLii.: der HOchschule 

für Bildunqswissenschaften in ~12qenfurt. Die an dieser 

Hochschule in Form eines eigenen Projektes laufenden. Vor-

Wirtschaftskunde (einschließlich Zeitgeschichte und Politische 
,"p.~-

Bildung)" sind mit den betreffenden Ahschnitten der Schul-

versuche für die AHS-Oherstufe engstens koordiniert~ von hier 

aus wird au6h die wissenschaftlich-didaktische Betreuung 

dieses Teiles der Schulversuche an der AHS-Oberstu{e vor-

genommen ... ,erden. 

350/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)2 von 3

www.parlament.gv.at



... 

" 

- 2 -

Damit ist deutlich darauf hinqewiesen, daß 

die gegenseitigen Kontakte zwischen dem Bundesministerium 

für Unterricht und Kunst und dem Btindesministerium für 

. Wissenschaft und Forschung hinsichtlich des Bereiches 

"Sozial- und Wirtschaftskunde" sehr eng gestaltet sind. 

ad 3 und 4) Mit einer Regierungsvorlage über 

die Studienrichtung "80z1al- und Wirtschaftskunc1e 

. (Lehramt an höheren Schulen)" vlira zu rechnen sein, sobald 

über die Gestaltung des Unterrichts aus diesem Gegenstand 

an höheren Schulen endgültige Klarheit besteht. 

350/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 3 von 3

www.parlament.gv.at




